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Richtlinien für die Erstattung von Honoraren und Fahrtkosten für die 

RuN-Teams im Jahr 2018 

Das Abrahamische Forum vermittelt für die RuN-Teams Referierende aus folgenden 

Religionsgemeinschaften: Alevitentum, Bahaitum, Buddhismus, Christentum, Ezidentum, 

Hinduismus, Islam, Judentum, Sikh-Religion sowie aus dem Bereich des Naturschutzes. 

Die Höhe der Honorare richtet sich nach dem Beschäftigungsstatus der Referierenden und 

der Dauer der Veranstaltung. Die Staffelung können Sie nachfolgender Tabelle entnehmen: 

Arbeitszeit Honorar (brutto) Zuschlag für voll 
Freiberufliche 

Bis 60 Min.  75€  

Bis 120 Min. 150€ + 50€  

Bis 180 Min. 250€ pro Veranstaltung 

Max. Tagessatz 300€  
 

 Personen, die voll freiberuflich tätig sind, erhalten pro Veranstaltung einen Zuschlag 

von 50€. 

 Personen, deren Mitwirkung bei einem RuN-Team im Rahmen ihrer Tätigkeit bzw. 

Arbeitszeit stattfinden, erhalten kein Honorar. 

 Der Einsatz eines RuN-Teams wird insgesamt mit maximal 500€ (inkl. Honorare und 

Fahrtkosten) gefördert. 

 Fahrtkosten werden für PKW-Fahrten (0,20€/Kilometer) und öffentliche Verkehrs-

mittel (2. Klasse, wenn möglich Spartarife) erstattet, bei Benutzung öffentlicher 

Verkehrsmittel gegen Vorlage des Originaltickets. Pro Reise (Hin- und Rückfahrt) 

werden max. 130€ erstattet. 

 Honorare und Fahrtkosten werden nur direkt auf die Bankverbindung der 

Referierenden und nicht an den Veranstalter überwiesen. Die Kostenerstattung erfolgt 

nach Zusendung des Kurzberichts durch den Veranstalter. 

 Honorare und Fahrtkosten werden in der Höhe ausgezahlt, die im Antrag angegeben 

wurde. Eine nachträgliche Erhöhung der Förderung ist nicht möglich. 

 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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